
Bremgarten Wahlen Waltenschwil

Dottikon Hägglingen

Gründung
Selbständige öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt

Forstbetrieb Wagenrain

l. Trägerschaft

1. Ortsbürgergemeinde Bremgarten,

handelnd durch den Stadtrat Bremgarten

2. Ortsbürgergemeinde Wahlen,

handelnd durch den Gemeinderat Wohlen

3. Ortsbürgergemeinde Waltenschwil,

handelnd durch den Gemeinderat Waltenschwil

Ortsbürgergemeinde Hägglingen,

handelnd durch den Gemeinderat Hägglingen

Ortsbürgergemeinde Dottikon,

handelnd durch den Gemeinderat Dottikon
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II. Gründunci der selbständiqen öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalt

Die Trägerschaft bzw. die Trägergemeinden gründen die selbständige

öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt Forstbetrieb Wagenrain.

III. Zweck, Sitz

1. Zweck der Gemeindeanstalt "Forstbetrieb Wagenrain" ist die Bewirtschaftung

des Waldes der Trägergemeinden.

Der Forstbetrieb kann weitere Wälder von Einwohner-, Ortsbürgergemeinden

oder Privaten zur Bewirtschaftung übernehmen, forstnahe Nebenbetriebe

führen und weitere Aufgaben erfüllen.

Er erbringt gemäss Leistungsvereinbarung für die Trägergemeinden Arbeiten

der Waldpflege, Waldbewirtschaftung und Walderhaltung. Der Revierförster

erfüllt die hoheitlichen Aufgaben im Forstrevier (gemäss § so Abs.1 AwaV).

Der Forst- und Dienstleistungsbetrieb erbringt wiederkehrende Leistungen

zugunsten der Allgemeinheit insbesondere in den Bereichen Erholung und

Naturschutz im Wald sowie allgemeine Offentlichkeitsarbeit und Dienst-

leistungen für Dritte.

2. Sitz der Gemeindeanstalt ist Bremgarten AG.

IV. Dotationskapital

1. Das Dotationskapital der selbständigen öffentlich-rechtlichen Gemeinde-

anstalt Forstbetrieb Wagenrain beträgt

Fr. 1'120'013.90

(Franken einemillioneinhundertundzwanzigtausend und drelzehn/90).
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2. Die Gemeindeanstalt übernimmt von den Trägergemeinden gemäss Uber-

nahmebilanz per 1. Januar 2021 Aktiven von Fr. 2'236'813.40, Passiven

"Fremdkapital" von Fr. 146'074.68 und Passiven "Eigenkapital"

Fr. 2'090'738.72 des Betriebsteils "Forst" der gemeinsamen unseibständigen

öffentlichen Anstalt "Forstbetrieb Wagenrain".

Der Teilbetrag von Fr. 1'120'013.90 wird dem "Dotationskapital" zugewiesen,

der Teilbetrag von Fr. 970724.82 dem übrigen Eigenkapital, total Passiven

"Eigenkapital" Fr. 2'090'738.72.

3. Die Gemeindeanstalt übernimmt die vollständig auf Fr. 0.00 (Franken Null) ab-

geschriebenen beweglichen Geräte des Forstbetriebs (Motorsägen, Teleskoplader,

Anhänger, usw.) ZU Eigentum.

Die Gemeindeanstalt übernimmt alle Rechte und Pflichten des Betriebsteils

"Forst" der gemeinsamen unselbständigen öffentlichen Anstalt "Forstbetrieb

Wagenrain".

4. Die Parteien vermieten dem "Forstbetrieb Wagenrain" Zwischenlagerflächen,

Betriebsräume (Büro, Werkhof-, Forsfhausteiie, usw.), Mobiliar, Fahrzeuge und

Werkzeuge gemäss separaten IVlietverträgen.

V. Festsetzunfl derAnsfaltsordnunfl

Die Trägergemeinden setzen die beiliegende Anstaltsordnung fest.

VI. Bestellunfl der Geschäftsführuna

1. Die Trägergemeinden wählen und delegieren je ein Geschäftsführungs-

mitglied und einen Stellvertreter.
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2. Als erste Geschäftsführer werden bestellt:

Raymond Tellenbach, Stadtammann Bremgarten

Arsene Perroud, Gemeindeammann Wahlen

Simon Zubler, Gemeindeammann Waltenschwil

Marcel Fischer, Gemeinderat Dottikon

Ruedi Schmid, Gemeinderat Hägglingen.

3. Die bestellten Geschäftsführer haben ihre Wahl ausdrücklich angenommen.

VII. Bestellung der Kontrollstelle

1. Die Kontrollstelle besteht aus fünf Mitgliedern, je einem Vertreter aus den

Finanzkommissionen der Trägergemeinden.

2. Die Kontrollstelle wird nach Genehmigung der Anstaltsordnung durch den

Regjerungsrat durch die Gemeinderäte der Trägergemeinden mit separatem

Gemeinderatsbeschluss bestellt.

VIII. Schlussbestimmunqen

1. Die Gründung der selbständigen öffentlich-rechtlichen interkommunalen

Gemeindeanstalt Forstbetrieb Wagenrain und die Anstaltsordnung sind von

den Ortsbürgergemeindeversammlungen der Trägergemeinden zu be-

schliessen.

2. Gründung und Anstaltsordnung werden nach Ablauf der Referendumsfrist der

Ortsbürgergemeindeversammlungsbeschlüsse dem Regiemngsrat einge-

reicht und werden mit Genehmigung durch den Regierungsrat rechtskräftig.
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3. Der bestehende Gemeindevertrag - Betriebsgemeinschaftsvertrag "Forstbe-

trieb Wagenrain" unselbständige Gemeindeanstalt, wird für den Betriebsteil

"Forst" aufgehoben und durch die Anstaltsordnung "Forstbetrieb Wagenrain"

ersetzt.

4. Die Gründungskosten übernimmt die neue selbständige Öffentlich-rechtliche

interkommunale Gemeindeanstalt Forstbetrieb Wagenrain

5. Gründung und Anstaltsordnung werden in 7 Originalexemplaren ausgefertigt;

je ein Original ist für die Trägergemeinden und die Anstalt bestimmt; ein

Original bleibt beim Verfasser Dr. Roland Haller, Muri, deponiert.

Die Anstaltsordnung der selbständigen Öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalt "Forst-

betrieb Wagenrain" wurde rechtskräftig genehmigt durch die Ortsbürgerversamm-
lungen in

Bremgarten am

Wahlen am

Waltenschwjl am

Hägglingen am

Dottikon am
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Bremgarten,

STADTRAT BREMGARTEN

Wahlen,

GEMEINDERAT WÜHLEN

Raymond Tellenbach, Stadtammann Arsene Perroud, Gemeindeammann

Beat Neuenschwander, Stadtschreiber Christoph Weibe), Gemeindeschreiber

Waltenschwil,

GEMEINDERAT WALTENSCHWIL

Hägglingen,

GEIVIEINDERAT HÄGGLINGEN

Simon Zubler, Gemeindeammann Urs Bosisio, Gemeindeammann

Frank Koch, Gemeindeschreiber Selina Lusser, Gemeindeschreiberin

Dottikon,

GEMEINDERAT DOTTIKON

Roland Polentamtti, Gemeindeammann

Lukas Jansen, Gemeindeschreiber

Genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Aargau, nach Delegationsregelung
vertreten durch das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau

Aarau, Gemeindeabteilung
Yvonne Reichlin-Zobrist


